
   Anlage 1 zur BV 2013/022/V 2.Ä. 

2. Änderungssatzung der Satzung der Stadt Lauchhammer über die Erhebung einer 
Vergnügungssteuer vom 06.12.2013, geändert durch Satzung vom 09.03.2015 
 
 
Aufgrund der §§ 3 und 28 Abs. 2 Ziffer 9 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Juni 2019  (GVBl. I/19, [Nr. 38]) und der §§ 1, 2 und 3 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung 
der Neufassung vom 31. März 2004 (GVBl. I/04, [Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. Juni 2019 (GVBI. I/19, [Nr. 36],) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lauchhammer in 
ihrer Sitzung am ………………………… folgende 2. Änderungssatzung der Satzung der Stadt 
Lauchhammer über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 06.12.2013, geändert durch Satzung 
vom 09.03.2015, beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
1. Der § 1 Absatz 4 wird ersatzlos gestrichen. 

 
2. Der § 4 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„(2) Die Steuer beträgt je Apparat und angefangenen Kalendermonat bei der Aufstellung 
 
 1.  in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen 
  a) Apparate mit Gewinnmöglichkeit  15 v. H. des Einspielergebnisses 
  b) Apparate ohne Gewinnmöglichkeit  30,00 Euro 
 
 2. an sonstigen Orten 
  a) Apparate mit Gewinnmöglichkeit  12 v. H. des Einspielergebnisses 
  b) Apparate ohne Gewinnmöglichkeit  20,00 Euro 
 
 3. Personalcomputer      8,00 Euro“ 
 

3. Der § 5 Steuermaßstab und Steuersatz Tanzveranstaltungen entfällt.  
 

4. Der § 8 Absätze 4 und 5 werden ersatzlos gestrichen. 
 

5. Der § 10 Absatz 2 wird ersatzlos gestrichen . 
 
 

§ 2 
 
Alle anderen Bestimmungen gelten unverändert weiter. 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese 2. Änderungssatzung der Satzung der Stadt Lauchhammer über die Erhebung einer  
Vergnügungssteuer vom 06.12.2013, geändert durch Satzung vom 09.03.2015 tritt am 01.01.2021 in  
Kraft. 
 
 
Lauchhammer, …………………….. 
 
 
 
Pohlenz 
Bürgermeister 


